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|uc ^ttyâtfung Öcö ^pcadjgefüfyls

5. 9ïufga6e *)
Ser iUechtsanroalt begrünbet atfo

feinen ©ntfchäbigungsanfprud) bamit,
bajg er „fi<h ausnatfmsroeife Sorgfältig
feroeits in bie SJtaterie ber 23ettagten

eingearbeitet" habe. Sas ift gelter Xtn=

finn, unb roenn feine tßrogejfführung
fachlich nic^t Beffer mar als fpra^Iict),
hat er moratifd) gar feinen Stnfprud)

auf ©ntfdjäbigung — begasten roirb
itjn bie Vettagte aber boä) miiffen. Ser
get)ter liegt natürlich in bem „aus=
nahmsroeife". Saff biefes SBort tiier
nidft blojg unoerftättblidf, fonbern, roas

nod) fchlimmer ift, mifsoerftänblich

mar, geigt fid) fdfon barin, baff non ben

10 Sprad)rid)tern, bie fid) bamit be=

fdfäftigt hoben, ihrer 3 itjm eine an=

bere Vebeutung beimeffen als 6 anbere

unb ber geinte gtücttid) fierausfinbet,
es fei beibes möglich ober beffer um
möglich- Sie einen mürben bafür fagen

„ausnahmslos", bie anbern „aujfer=

orbenttid)" (ober „auffergeroöhnlid),
befonbers"). Sas ift aber nicht bas=

felbe, obfihon beibe SEßörter mit „aus"
beginnen. SJiit Jtedft erinnert ein ©im
fenber an bie Verroedfflung oon„fd)eim
bar" unb „anfdfeinenb", non „uner=
martet" unb „unoerhofft", „lehren"
unb „lernen", bie auch ähnlich lauten
unb bestjalb oon Spradfpfufdjern oft
falfcf) gebraucht merbett. SBas hot ber

ilnglücfsfnabe oon 9îed)tsanroatt
gemeint, „ausnahmslos" ober „auffer=

orbenttid)"? 9tad) ber erften Seutung,
für bie bas nicht gerabe häufige, aber

bod) ublidje .Smifchenglieb „ausneh=

menb" fpridft, hot er nur bie eingetnen

gälte biefer Äunbin im Sluge, in benen

er fich immer, ohne ïtusnahme, forg=

faltig oorbereitet haben roitt. ÜJieint

er aber „aujferorbenttid), befonbers",
fo oergteicht er bie Vorbereitung für
biefe Äunbin mit ber Sorgfalt, bie er

feinen anbern „Ätienten" höbe ange=

beihen taffen, unb gefteht, baff ihm
biefe nicht immer fo nahe am Hergen

gelegen haben roie gerabe „Sie". Sas
finb bod) gioei oerfchiebene Singe!
©egen bie erfte Seutung fpridft, baff

„ausnahmslos" fo giemlich bas ©egem

teil oon bem märe, mas er gemeint

hat; benn geroijf mottte er nicht fagen,

er höbe fich oor in Stusnahmefätlen,

nur fetten, nur fo groifdjenhinein, eben

nur ausnahmsroeife einmal um fie be=

müht. Stud) ift bie Sfegetmägigfeit fei=

ner Sorgfalt ja fdjon ausgebrücft in
bem fonft überftüffigen „feroeits"; er

hätte fonft fagen müffen: feroeits,
unb groar ausnahmslos". Sftad) ber

groeiten Stuffaffung roiffen roir gmar
nicht, roarum er fich für bie SBeftagte

fo ausnehmenb, fo aujferorbenttid), fo

gang befonbers angeftrengt hoben

fottte, aber bas geht uns fdjtiefflich
auch nichts an; „aufferorbenilid)" märe

einfach ein Sßerftärfungsroort.

îîeben biefem Hauptfehler märe

noch allerlei gu oerbeffern: Sie gremb=

roörter „Snftang, Vïogejf unb SJÎaterie"

tann man als gadjausbrüde ja getten

taffen; mer £ßert legt auf fdjönes

Seutfch, mirb fie nach iüiöglichteit oer=

meiben, unb hier ift es möglich, mie

*) Sie ©egeidfnung „6. Aufgabe" in §eft 7/8 ift gu berichtigen.
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8. Aufgabe

Der Rechtsanwalt begründet also

feinen Entschädigungsanspruch damit,
daß er „sich ausnahmsweise sorgfältig
jeweils in die Materie der Beklagten
eingearbeitet" habe. Das ist Heller Un-

sinn, und wenn seine Prozeßführung
sachlich nicht besser war als sprachlich,

hat er moralisch gar keinen Anspruch

auf Entschädigung — bezahlen wird
ihn die Beklagte aber doch müssen. Der

Fehler liegt natürlich in dem „aus-
nahmsweise". Daß dieses Wort hier
nicht bloß unverständlich, sondern, was
noch schlimmer ist, mißverständlich

war, zeigt sich schon darin, daß von den

10 Sprachrichtern, die sich damit be-

schäftigt haben, ihrer 3 ihm eine an-
dere Bedeutung beimessen als 6 andere

und der zehnte glücklich herausfindet,
es sei beides möglich oder besser un-
möglich. Die einen würden dafür sagen

„ausnahmslos", die andern „außer-
ordentlich" (oder „außergewöhnlich,
besonders"). Das ist aber nicht das-

selbe, obschon beide Wörter mit „aus"
beginnen. Mit Recht erinnert ein Ein-
sender an die Verwechslung von „schein-
bar" und „anscheinend", von „uner-
wartet" und „unverhofft", „lehren"
und „lernen", die auch ähnlich lauten
und deshalb von Sprachpfuschern oft
falsch gebraucht werden. Was hat der

llnglücksknabe von Rechtsanwalt
gemeint, „ausnahmslos" oder „außer-
ordentlich"? Nach der ersten Deutung,
für die das nicht gerade häufige, aber

doch übliche Zwischenglied „ausneh-

mend" spricht, hat er nur die einzelnen

Fälle dieser Kundin im Auge, in denen

er sich immer, ohne Ausnahme, sorg-

fältig vorbereitet haben will. Meint
er aber „außerordentlich, besonders",
so vergleicht er die Vorbereitung für
diese Kundin mit der Sorgfalt, die er

seinen andern „Klienten" habe ange-
deihen lassen, und gesteht, daß ihm
diese nicht immer so nahe am Herzen

gelegen haben wie gerade „Sie". Das
sind doch zwei verschiedene Dinge!
Gegen die erste Deutung spricht, daß

„ausnahmslos" so ziemlich das Gegen-

teil von dem wäre, was er gemeint

hat; denn gewiß wollte er nicht sagen,

er habe sich nur in Ausnahmefällen,
nur selten, nur so zwischenhinein, eben

nur ausnahmsweise einmal um sie be-

müht. Auch ist die Regelmäßigkeit sei-

ner Sorgfalt ja schon ausgedrückt in
dem sonst überflüssigen „jeweils"; er

hätte sonst sagen müssen: jeweils,
und zwar ausnahmslos". Nach der

zweiten Auffassung wissen wir zwar
nicht, warum er sich für die Beklagte
so ausnehmend, so außerordentlich, so

ganz besonders angestrengt haben

sollte, aber das geht uns schließlich

auch nichts an; „außerordentlich" wäre

einfach ein Verstärkungswort.

Neben diesem Hauptfehler wäre

noch allerlei zu verbessern: Die Fremd-
Wörter „Instanz, Prozeß und Materie"
kann man als Fachausdrücke ja gelten

lassen; wer Wert legt auf schönes

Deutsch, wird sie nach Möglichkeit ver-
meiden, und hier ist es möglich, wie

») Die Bezeichnung „g. Aufgabe" in Heft 7/8 ist zu berichtigen.
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unfere Raffung geigen roitb. 9I6er ein
Veflagter-ift tein Slngettagter, mie ein
Einfenber nxeint. SBenn jemanb non
mit geritgtlid) eine Entfd)äbigmtg fot=
bett, bie id) igm nicgt fd)utbig gu fein
glaube, bin id) SBeïlagter ; tnenn mid)
abet bet Staat tnegen Diebftagts an=

tlagt, bin id) Slngettagter. Vettagter
ift man im Sioilprogeg, Stngeftagter
im Strafprogeg. Diefe Sfadjausbtiide
liegen nun einmal feft, unb ,,Vettag=
tet" ift trog SBuftmann fpradjtiig eben=

}o Berechtigt toie „Verttagter", unb an=
ertennen molten mir bod), bag bie S8e=

Hagte gier nid)t „Vettagtin" geigt,
mas aud) fdjon oorgetommen gu fein
fd)eint. 3nt elften Sag tonnen mit bas
mit bet „Erinnerung" etmas natür=
lieget ausbrüden, roie ein Einfenber
mit 5Red)t bemertt; bagegen Hingt
fein Vorfdjtag, roonad) fid) ber Ätäger
femeiten forgfättig „foroogl in bie fad)=

liegen 3ufttmmengänge eingearbeitet
als aud) für bie ©erid)tsoerganbtun=
gen oorbereitet" gäbe, etmas umftänb=
tilg; aud) beftegt ja bie Vorbereitung
in ber Einarbeitung; es ganbett fiig
atfo niigt um gmei oerfigiebene 2ei=

ftungen. SBenn mir bie gmei 3«tmör=
ter mit „unb" oerbinben, oerftegt ber

ßefer etma „unb fo" ober „unb übet=

gaupt". Sie niigt gerabe fegöne

SBiebergotung bes „in" oermeB
ben mir, menn mir bas erftemat bafür
fagen „mägrenb". „Semeils" unb „je=
meilen" finb gleicgbebeutenb, bas
gmeite grammatifig eger oorgugiegen.
Vorbereiten tann man fiig auf unb

für eine ißrüfung. SDBir mürben atfo

etma fagen: „SBie Sie fiig nod) gut er=

inttern roerben, gäbe iig bie Vettagte
mägrenb ber legten gmei Sagte in oer=
figiebenen Streitfällen oot Soient ©e=

tilgt (ober: gier oot Sgnen) oertreten.
3(g barf mögt fagen, bag id) mid) je=
meiten augerorbenttid) forgfättig in
igte Sîecgtsangetegengeiten eingeatbeB
tet unb für bie ©etid)tsoerganbIungen
oorbereitet gäbe."

Die Stufgabe mar gar niigt fo „aus=
nagmsmeife teiigt", mie fie ein Ein=
fenber nannte.

6. Slufgabe:
Der inßonbon meitenbe rumänifige

Snformationsminifter Eonftantinescu
tünbigte in einer Siebe an,...

Der fügtet ber türtifd)en SogiaB
bemofratifigen Partei Eemit SHpap
ertlärte in legtet SJiinute,...

Äomma ober niigt? — Stntroorten
erbeten bis 23. September.

|uc HEcf/dterung
(gortfegung ber Veifpiete in $eft 7/8)

Stus 3eugenausfagen:
Es mürbe bamats lange 3eü

über bie Entfernung ber 3ooetfd)=

genbäume oerganbett. S. roottte ba=

oon lange nid)ts miffen; er ging an
biefen Väumen.

2>d) mug nod) einmal fagen: Der
Verunfallte mar ein abfotut fotiber
Vurfcge; er mar auffattenb folib,
er mar eine Äapagität oon Solibi=
tät.

Erft ats bie Saige anfing gu ftin=
ten, gäbe id) mid) bafür intereffiert.

SWitteitung (auf oietfad)e Stnfragen) : Das in ber Sunnmmmer erfdfienene
©ebiigt „Die Vrunnenftube oon St. ©alten" entftammt bem ©ebiigtbanb „Ein
blauer Äatenber" oon ©eorg Dgürer (3tttantis=Vertag, 3üricg).
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unsere Fassung zeigen wird. Aber ein
Beklagter ist kein Angeklagter, wie ein
Einsender meint. Wenn jemand von
mir gerichtlich eine Entschädigung for-
dert, die ich ihm nicht schuldig zu sein
glaube, bin ich Beklagter; wenn mich
aber der Staat wegen Diebstahls an-
klagt, bin ich Angeklagter. Beklagter
ist man im Zivilprozeß, Angeklagter
im Strafprozeß. Diese Fachausdrücke
liegen nun einmal fest, und „Beklag-
ter" ist trotz Wustmann sprachlich eben-
so berechtigt wie „Verklagter", und an-
erkennen wollen wir doch, daß die Be-
klagte hier nicht „Beklagtin" heißt,
was auch schon vorgekommen zu sein
scheint. Im ersten Satz können wir das
mit der „Erinnerung" etwas natür-
licher ausdrücken, wie ein Einsender
mit Recht bemerkt; dagegen klingt
sein Vorschlag, wonach sich der Kläger
jeweilen sorgfältig „sowohl in die sach-

lichen Zusammenhänge eingearbeitet
als auch für die Eerichtsverhandlun-
gen vorbereitet" habe, etwas umständ-
lich; auch besteht ja die Vorbereitung
in der Einarbeitung; es handelt sich

also nicht um zwei verschiedene Lei-
stungen. Wenn wir die zwei Zeitwör-
ter mit „und" verbinden, versteht der

Leser etwa „und so" oder „und über-
Haupt". Die nicht gerade schöne

Wiederholung des „in" vermei-
den wir, wenn wir das erstemal dafür
sagen „während". „Jeweils" und „je-
weilen" sind gleichbedeutend, das

zweite grammatisch eher vorzuziehen.
Vorbereiten kann man sich auf und

für eine Prüfung. Wir würden also

etwa sagen' „Wie Sie sich noch gut er-
innern werden, habe ich die Beklagte
während der letzten zwei Jahre in ver-
schiedenen Streitfällen vor Ihrem Ge-

richt (oder: hier vor Ihnen) vertreten.
Ich darf wohl sagen, daß ich mich je-
weilen außerordentlich sorgfältig in
ihre Rechtsangelegenheiten eingearbei-
tet und für die Gerichtsverhandlungen
vorbereitet habe."

Die Aufgabe war gar nicht so „aus-
nahmsweise leicht", wie sie ein Ein-
sender nannte.

K. Aufgabe:
Der in London weilende rumänische

Jnformationsminister Constantinescu
kündigte in einer Rede an,...

Der Führer der türkischen Sozial-
demokratischen Partei Eemil Alpay
erklärte in letzter Minute,...

Komma oder nicht? — Antworten
erbeten bis 23. September.

Zur Erheiterung
(Fortsetzung der Beispiele in Heft 7/8)

Aus Zeugenaussagen:
Es wurde damals lange Zeit

über die Entfernung der Zwetsch-
genbäume verhandelt. S. wollte da-

von lange nichts wissen; er hing an
diesen Bäumen.

Ich muß noch einmal sagen: Der
Verunfallte war ein absolut solider
Bursche; er war auffallend solid,
er war eine Kapazität von Solidi-
tät.

Erst als die Sache anfing zu stin-
ken, habe ich mich dafür interessiert.

Mitteilung (auf vielfache Anfragen) : Das in der Juninummer erschienene

Gedicht „Die Vrunnenstube von St. Gallen" entstammt dem Gedichtband „Ein
blauer Kalender" von Georg Thürer (Atlantis-Verlag, Zürich).
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